
Die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen im Gewerbe- und Mischgebiet sind in den entsprechenden 
Bereichen das Plangebietes festgesetzt (THmax 8,0m / Fhmax 10,0 m bzw. FHmax 11,0 m) 
Bei der Anordnung eines Staffelgeschosses (ein gegenüber allen Außenwänden des Gebäudes um 
mindestens einen Meter zurückgesetztes Geschoss) wird die Traufhöhe mit der Dachoberkante des letzten 
(zweiten) Obergeschosses definiert.
Bezugspunkt für die Trauf- und Firsthöhen ist die Oberkante zugeordneter Erschließungsstraße „Holthauser 
Strasse“ (müNHN) - siehe Planeintrag

c) Im Gewerbegebiet östlich Sandweg gilt für die zulässigen Flachdachbauten eine max. Höhe von 8,0 m.


